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n SACHVERHALT

A hat f�r seinen privaten PC einen Drucker der Marke »Schwarz auf Weiß« gekauft. Als die Tinte zur
Neige geht, m�chte er neue Kartuschen im Internet bestellen. Am 1. 5. 2004 ruft er die Internet-
Seite der Schwarz auf Weiß Deutschland GmbH (S) auf. Dort ist eine Anschrift f�r elektronische
Post (im Folgenden: e-mail) angegeben, aber keine gew�hnliche Postadresse. Die Preisangaben f�r
die Produkte enthalten Steuern und Versandkosten. Am unteren Ende der Seite findet sich ein
elektronischer Verweis (im Folgenden: Link) mit der Aufschrift »Allgemeine Gesch�ftsbedingun-
gen«, den A nicht beachtet. Er w�hlt f�nf Kartuschen aus und bestellt sie. Die jetzt erscheinende
Seite zeigt die ausgew�hlten Produkte und gibt A Gelegenheit, die Bestellung zu ver�ndern, zu
stornieren oder endg�ltig abzuschicken. Auch auf dieser Seite steht der erw�hnte Link. A schickt
die Bestellung ab. Auf der n�chsten Seite steht: »Die folgenden Artikel werden an Sie versandt: 5
Kartuschen, Art Nr 637831«. Kurz darauf erh�lt A eine e-Mail, die seine Bestellung best�tigt. Am
1. 6. 2004 treffen per Post vier Kartuschen bei A ein. Am 1. 7. 2004 legt er die erste in den Drucker
ein. Schon nach den ersten gedruckten Seiten wird die Kartusche undicht, so dass die Tinte in den
Drucker und �ber dessen Geh�use l�uft. Das Ger�t (Wert: 300 E) ist nun so unansehnlich, dass A
es nicht mehr nutzen will. Zudem sind die Ausdrucke unbrauchbar, weil alle Bl�tter, die es einzieht,
mit Tinte beschmiert sind. A schreibt per e-Mail an S, schildert das Geschehen und beschwert sich
ua dar�ber, dass auf der Internet-Seite die Postadresse nicht angegeben ist. S verweist darauf,
dass nach seinen AGB die Verj�hrungsfrist zwei Wochen ab Erhalt der Kaufsache betrage und A mit
seiner Beschwerde zu sp�t komme. A sieht sich die AGB an, die er unter dem Link mit dem Text
»Allgemeine Gesch�ftsbedingungen« findet. Der sechsseitige Text ist auf Englisch abgefasst und
enth�lt in Ziffer 7 b) tats�chlich eine solche Verj�hrungsregelung.

Was kann A von S verlangen? (Gesichtspunkte der Produzentenhaftung sind nur kurz und dem
Grundsatz nach zu ber�cksichtigen.)

n L�SUNG

A kann gegen S zum einen Anspruch auf Ausgleich f�r die ausgelaufene Kartusche selbst (sogleich
A) sowie auf Ersatz f�r den Drucker (anschließend B) haben, zum anderen kann er m�glicherweise
auf vollst�ndiger Ausf�hrung seiner Bestellung bestehen (unten C).

A) Anspruch des A gegen S auf Nachlieferung einer mangelfreien Kartusche, § 439 I Alt 2 BGB

A kann gegen S Anspruch auf Lieferung einer mangelfreien Kartusche aus §§ 439 I Alt 2, 437 Nr 1,
434 I BGB haben.

Nachlieferung

I. Abschluss eines Kaufvertrags

Dazu muss zwischen den beiden ein Kaufvertrag bestehen. Ein solcher ist zustande gekommen,
wenn beide Parteien wirksame Willenserkl�rungen abgegeben haben, die wenigstens hinsichtlich
der essentialia negotii, also der Person des Vertragspartners, des Kaufpreises und der gekauften
Sache �bereinstimmen.

1. Die Internetseite als Angebot

Ein Angebot der S kann in der Internetseite liegen, die A aufgerufen hat. Dort sind die zum Verkauf
stehenden Waren und ihre Preise benannt. Andererseits kann man die Internetseite aber auch als
Aufforderung zur Angebotsabgabe (invitatio ad offerendum) einstufen. Die invitatio ad offerendum
unterscheidet sich vom verbindlichen Angebot nach allgemeiner Meinung dadurch, dass der
Rechtsbindungswille des Erkl�renden fehlt (Soergel/Wolf, BGB, 13. Aufl, § 145 Rn 6; K�hler, BGB

Angebot oder invitatio?
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